
Kurbeitragsrecht I Rechtsprechung

Zur Gleichbehandlung von Übemachtungs- und
Tagesgästen hinsichtlich der Kurbeitragspflicht in
Gemeinden ohne abgegrenzte Kureinrichtungen
BayVGH, Urt. v. 01.08.2016 - Az. 4 BV 15.844

Die Heranziehung von Tagesgästen bereitet aufgrund
der tatsächlichen Verhältnisse den Gemeinden, die
nicht über abgrenzbare Kureinrichtungen verfügen,
Probleme.Während beispielsweise beim Betreten von
Kurhäusern und Bädern eine Kontrolle ohne Weiteres
möglich ist, trifft dies auf die Nutzungvon Wander
wegen oder Kurparks nicht zu.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH)
hatsich in derEntscheidung erstmals explizit mit der

rj Frage der Kurbeitragspflicht von Tagesgästen befasst
und entschieden, dass die Kommune von der Heran
ziehung von Tagesgästen absehen darf, wenn diese
nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand erfasst
werden können.

Die Kurbeitragspflicht der Übernachtungsgäste
bleibt hiervon unberührt.

I. Sachverhalt undVerfahrensgang

Die Klägerin wendet sich gegen Kurbeitragsbeseheide des Be
klagten, die dieser auf der Grundlage seiner Kurbekragssatzung
(KBS) erlassen hat. Mehrere Gemeindeteile des Beklagten sind
als Luftkurort staatlich anerkannt. Die Klägerin war im streit
gegenständlichenZeitraum Inhaberin und Betreiberin eines als
Hotel garni geführten Beherbcrgnngsbetriebs, der imKernort
und damit im Kurgebiet des Beklagten gelegen ist.

Zur Begründung der Klage vor dem Verwaltungsgcricht
(^} wurde ausgeführt, die Kurbeitragssatzung des Beklagten sei in

vielen Punkten widersprüchlich, nicht mehr zeitgemäß und be
nachteilige im Vollzug einseitig ihre Übernachtungsgäste. Die
Satzung sehe eine Beitragspflicht für Tagesgäste, wie etwa für
Wallfahrtsgruppen, dieaus religiös motiviertem Anlass kämen,
zwar vor; diese würden aber tatsächlich nicht zum Kurbeitrag
herangezogen. Eine weitere Ungleichbehandlung ergebe sich
hinsichtlich der Gäste, die inden nicht prädikassierten Außen
orten bzw. Ortsteilen des Beldagten ihren Urlaub verbrächten.
Sie könnten überdieEtlebniscard (hierbei handelt essich um
eineVergünstigungskatte des überörtlichen TourismusVerban
des) ebenfalls die Kurein riehtungen nutzen, ohne dass von ih
nen ein Kurbeitrag erhoben würde.

Der Beklagte führte im Rahmen der Klageerwiderung aus,
das Kurgebiet und damit die Erhebung des Kurbeitrags sei
räumlich aufdie Bereiche des Gemeindegebicts beschränkt,
für die eine staatliche Anerkennung als Luftkurort vorliege.
Die Ausweitung des Kurgebiets auf andere Gemeindeteile sei
wegen der dortigen Wasscrqualitat nicht möglich und werde
auch nicht mehr weiterverfolgt. Soweit Wallfahret die Vor
aussetzungen für eine Beitragspflicht erfüllten, würden auch

sie zum Kurbeitrag herangezogen. Selbst wenn es in der Ver
gangenheit beim Satzungsvollzug vereinzelt zu Defiziten ge
kommen sein sollte, wäre dies rechtlich unbeachtlich, weil es
keine Gleichheit im Unrecht gebe. Die Einnahmen aus dem
Kurbeitrag reichten nicht annähernd aus, um die Ausgaben für
kommunale Einrichtungen auch nur ansatzweise zu decken.
Es sei nicht zu beanstanden, wenn der Beklagte im Einklang
mit dem Satzungsmustcr des Bayerischen Gemeindetags eine
Beitragspflicht für Tagesgäste vorsehe, möge auch der Satzungs
vollzug vereinzelt schwierig sein.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwakungsge-
richt erklärte die Beklagtenscite unter anderem, ein besonderes
Formblatt für den Kurbeitrag von Tagesgästen gebe es nicht.
Die spezifischen Fremdenverkelirseinriehtungen des Beldagten
seien frei zugänglich; es werde somit keine Möglichkeit gese
hen, von Tagesgästen Kurbeiträge zu erheben. Mit den jähr
lichen Einnahmen aus den Kurbeiträgen ließen sich gewisse
Unterhalts- und Instandsetzungsautwendungen an den Wan
derwegen und Naturparkmaßnahmen decken, insgesamt ergä
ben sich für den Touristikbereich trotz Kurbeitrags und Frem
denverkehrsbeitrags jedoch Defizite- in Höhe von 150.000 €
für die Gemeinde.

Mit Urteil vom 18.02.2015 hob das Verwaltungsgericht die
Bescheide des Beklagten auf

Zur Begründung seiner Entscheidung führt? das Gericht
aus, die den angefochtenen Bescheiden zugrunde liegende
Kurbeitragssatzung verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG in der
Ausprägung der Abgabengerechtigkeit bzw. Belastungsgleich-
hek, weil entgegen den Regelungen der KBS Tagesgäste gene
rell von der satzungsmäßigen Beitragspflicht verschont blieben,
während alle im Kurgebiet übernachtenden Pensionsgäste der
Beitragspflicht untetworfen würden. Der Verstoß gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz habe zur Folge, dass"die Klägerin
trotz der Regelung in der KBS nicht abführungspflichtig sei.1 In
den Verantwortungsbereich des Normgebers fielen tatsächlich
ungleiche Belastungen dann, wenn sie auf strukturell gegen
läufigen, auf Incffektivität angelegten Erhebungsregelungen
beruhten, aufgrund derer der Abgabenanspruch weitgehend
nicht durchgesetzt werden könne. Es liege kein bloßes tatsäch
liches Vollzugsdefizit vor, sondern die strukturelle Undurdi-
führbarkeit der Erhebung der Kurbeiträge für Tagesgäste. Das
in der Satzung vorgesehene Formblatt gebe es nach den Fest
stellungen in der mündlichen Verhandlung nicht, denn nach
den Angaben der Beklagtenseite werde eine Beitragserhebimg
von Tagesgästen von vornherein als nicht durchführbar angesei
hen. Zwar sei dem Beklagten zuzugestehen, dass eine Erfassung
von Tagesgästen in der Praxis problematisch sei. Selbsteine
einschränkende Auslegung der Beitragspflicht für Tagesgäste
dahingehend, dass diese nur kurbeitragspfliclitig seien, soweit
sie mitvertretbarem Verwaltungsaufwand erfasst werden könn
ten, helfe jedoch nicht weiter. Der Beklagte biete weder eigene
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Fremdenverkehrsveranstaltungcn an, noch verfüge er überab
grenzbare bzw. tatsächlich abgegrenzte Fremdenverkehrsein
richtungen, hei denen auch dieErhebung vonKurbeiträgen der
Tagesgäste ermöglicht würde. Der Beklagte unternehme aber
auch keine sonstigen Anstrengungen, um Tagesgäste auf ihre
Kutbeitragspflicht hinzuweisen undsiezurAbgabe des Kurbei
ttags anzuhalten. Damit bestehe offenkundig einestrukturell
gegenläufige, auf Ineffektiv! tat angelegte Erhebungsregelung,
die auf die Abführungspflicht der Klägerin durchschlage und
zur Aufhebung der angefochtenen Bescheide führe.

Der Beklagte hat dievomVerwaltungsgeficht wegen grund
sätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassene Berufung
eingelegt.

DieBegründung entsprach imWesentlichen dembisherigen
Vorbringen.

Insbesondere betonte der Beklagte, dass das Kurgebiet ver
schiedene Besonderheiten aufweise, so gebe es im Kurgebiet
keine abgrenzbaren gemeindlichen Einrichtungen oder Ver
anstaltungen, bei denen eine Erhebung möglich wäre. Die
Gemeinde betreue und pflege aber im Gemeindegebiet rund
260kmWanderwege einschließlich eines Wandcr-Leitsystems,

^^iir die kostenfreie Parkplätze unterhalten würden. Die freie
Natur bei guter Luft sei das wesentliche Potenzial, verbunden
mit Sehenswürdigkeiten, die aber ebenfalls - soweit in kom
munalerHand liegend - eintrittsfrei zugänglich seien.

Im Tourismusbüro bestehe grundsätzlich die Möglichkeit,
sich zu melden und den Beitrag zu leisten. Allerdings gebe es
im Kurgebiet kein Personal, dasden Kurbeitrag erhebe bzw.
seine Entrichtung kontrolliere. Auch bestünden keine techni
schen Einrichtungen wie Automaten, die die Entrichtung des
Kurbeittags mit entsprechendem Nachweis ermöglichten.

Im Übrigen entspreche die KBS imWesentlichen der Mus-
tersatzung desStaatsministcriums deslnnetn vom 22.10.1974
und dem Satzungsmuster desBayerischen Gemeindetags.

Die Klägerin beantragte, die Berufung zurückzuweisen.
Da der Beklagte auf die Beirtagspflicht fürTagesgäste weder

in einem Aushang noch in seiner Tourismusbroschüre noch
auf seiner offiziellen Homepage oder in sonstigen Prospekten
hingewiesen habe, solle dieBeitragserhebung fürTagesgäste er-

s- sichtlich von vornherein ausgeschlossen sein.
\^ Außer guter Luft, Wanderwegen und einer kleinen Kneipp

anlage gebe es keine weiteren Einrichtungen im Gemeinde-
gebiet. DieWanderwege würden überwiegend vonWanderern
aus denbenachbarten Ballungsgebieten genutzt. Eswiderspre
chedem Grundgedanken der Bekragsgcrechtigkeit, wenn bei
gleichem Nutzen nur wenige einen Beitrag zu zahlen hätten
und der Großteil der Nutzer verschont bleibe.

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Vcrwal-
tungsgerichts hatte Erfolg. Die angegriffenen Bescheide sind
nicht rechtswidrig und verletzen die Klägerin nicht in ihren
Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

II. Die Berechtigung zur Erhebung des Kurbeitrags
folgt aus der Anerkennung als Luftkurort und ist
auf die prädikatisierten Ortsteile beschränkt

DerBeklagte kann die Klägerin auf der Grundlage des Art. 7
Kommunalabgabengesetz (KAG) und der daraufberuhenden
Kurbeittagssatzung zum Kurbeitrag für die bei ibt beherberg
tenÜbernachtungsgäste heranziehen.
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i. Der Beklagte kann aufgrund der Anerkennung als
Luftkurort zur Deckung seines Aufwands Kurbeiträ
ge erheben

»Der Beklagte ist in seinen prädikatisierten Ortsteilen zur Er
hebung vonKurbeiträgen berechtigt. Nach Att. 7 Abs. 1 KAG
können Gemeinden, die ganz oder teilweise als Luftkurort
anerkannt sind, im Rahmen der Anerkennung zur Deckung
ihres Aufwands für ihre Einrichtungen und Veranstaltungen,
die Kur- oder Erholungszwecken dienen, einen Beitrag erhe
ben. Unstreitigist det Beldagte teilweise, hinsichtlich mehrerer
Ortsteile, als Luftkurort gemäß § 9 der Vetotdnung über die
Anerkennungals Kur-oder Erholungsortund überdie Errich
tungdesBayerischen Fachausschusses für Kurorte, Erholungs
orte und Heilbrunnen (BayAnerkV) anerkannt. Damit zählt
der Beklagte, soweit seineAnerkennungals Luftkurort reicht,
zum Kreis der erhebungsberechtigten Gemeinden. Der Be
herbergungsbetrieb der Klägerin ist im Kernort und damit im
Kurgebiet gelegen.«
Der BayVGH hat zunächst klargestellt, dass die Frage, ob die
materiellen Anerkennungsvoraussetzungen des Art. 7 Abs. 5
KAG inVerbindung mitderBayAnerkV auch fürandere, nicht
pradikatisierte Ortsteile des Beklagten vorliegen oder realisti
scherweise erreichbar sind, nicht entsclieidungserheblich ist.

Die Gemeindeist,soweit die Anerkennung als Luftkurort
reicht, zur Erbebung eines Kurbeitrags berechtigt, wobei die
Berechtigung zur Erhebung eines Kurbeitrags nach Wortlaut
und Systematik des Gesetzes allein aus der Existenz der staat
lichen Anerkennung folgt.

Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des
Art. 3 Abs. 1 GG liegt nicht vor, weil Übernachtungsgäste in
den nicht prädikatisierten Ortstcilcn nicht zum Kutbeitrag
herangezogen werden (können), auch wenn sieaufgrund der
räumlichen Nähe ohne Weiteres Zugang zu gemeindlichen
Einrichtungen haben.

Angesichts deskonstitutivenCharaktersder staatlichen An
erkennung und der beschränkten Reichweite des Kurgebiets
können nur Übernachtungsgäste im Kerngebiet und nicht in
anderen Ortsteilen herangezogen werden.

2. Die Erhebungeines Kurbeitrags setzt nicht voraus,
dass spezifische Kureinrichtungen betrieben werden

Weiter führt der BayVGH aus, dass ein beitragsfähiger Auf
wand nicht nur vorliegt, wenn abgtenzbare Kureinrichtungen
betrieben werden, insbesondere besteht er auch in einem aus
gedehnten Wanderwegenetz, der durch die Erhebung eines
Kurbeitrags mitfinanziert wird.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall verfüg
te die Gemeinde neben einem Kneippbecken über ein ausge
dehntesWandernetzsamtWanderleitsystem und Wanderpark
plätzen, diezumindest teilweise im Kurgebiet befindlich sind.
Weitere Kureinrichtungen sind nichtvorhanden, dies istauch
fürdieErhebung des Kurbeitrags nichterforderlich, derBegriff"
des kurbeitragsfähigen Aufwands ist weit auszulegen.

Die Voraussetzung, dass der Kurbeitrag zur Deckung des
anfallenden Aufwands erhoben wird (vgl, Art. 7 Abs, 1 KAG),
ist vorliegend erfüllt.

Die Klägerin kann daher als Beherbergungsbetrieb von
Übernachtungsgästen für denKurbeitrag inAnspruch genom
men werden.



III. Die unterschiedliche Behandlungvon Tages- und
: Übernachtungsgästen ist vorliegend zulässig

Kernfrage der Entscheidung war, ob aufgrund der fehlenden
Inanspruchnahme der Tagesgäste die Erhebung eines Kurbei
trags vonUbernachtungsgästen unzulässig ist.
,"' Dies hatder BayVGH verneint und festgestellt,

1., dass der Beklagte aufgrund einer Besonderheit, ein Kurort
•„•...ohne spezifisch abgrenzbare bzw. tatsächlich abgegrenzte

;, Kureinrichtungen zu sein, nicht zut Etfassung vonTages
gästen verpflichtet ist und

2. dies die Beitragspflicht von Übernachtungsgästen unter
Gleichheitsgesichtspunkten unberührt lässt.

1. Ein zumutbarerVollzug der Beitragspflicht bei
Tagesgästen ist nicht möglich

Unstreitig hat die Beklagte im Verfahrensgegenständlichen
Zeitraum keinen Kurbeittag von Tagesgäsren erhoben.

Der BayVGH bat hierzu ausgeführt:
»Angesichts der Besonderheit, dass es sich beim Beldagten

um einen Luftkurort ohneabgrenzbarc bzw. tatsächlich abge
grenzte Kureinrichtungen und-Veranstaltungen handelt, ist ein
zumutbarer Vollzug auch nichtmöglich. FürdieErfassung der
Tagesgäste besteht angesichts der Infrastruktur des Beklagten
kein geeigneter Anknüpfungspunkt.«

Die Kureinrichtungen der Beldagten, die Wanderwege sind
offen zugänglich und (z.B. durch Kontrollpersonal) mitzumut
barem Verwaltungsaufwand nicht kontrollierbar.

Die Anschaffung und Unterhaltung vonTicketautomaren
sind aufgrund der Anschaffungskosten unddendamit verbun
denen Kosten für Kontrollen nicht praktikabel.

»Das in der Satzungerwähnte Formblatt füt den Tages-
kurbeitrag oder anderweitige Informationen über die Bei
tragspflicht gibt es im Gemeindegebiet nicht. Selbst wenn
ein Formblatt existieren würde, stünde nach den Angaben
des Beklagten kein Personal zur Einhebung und Kontrol
le des Kurbeiträgs zur Verfügung. Auch eine anderweitige
Beitragserhebung von Tagesgästen ist beim Beklagten ver-
waltungspraktisch nicht möglich. Im Unterschied zu den
meisten anderen Kurorten, insbesondere den Badekurorten,
verfügt derBeklagte über keine spezifischen, entgeltpflichti
gen Kureinrichtungen oder -Veranstaltungen, über die eine
Beitragserhebung möglich wäre. Insbesondere betreibt der
Beklagte kein Hallenbad mehr, und das Freibad ist eintritts
frei zugänglich.«

DerBeklagte war somit angesichts derbesonderen Gegeben
heiten, die in seinemKurgebiet den Vollzug mit zumutbarem
Verwaltungsaufwand ausschließen, nicht zur Erhebung des
Kurbeitrags von seinen Tagesgästen verpflichtet.

2. Die Heranziehungvon Übernachtungsgästen zum
Kurbeitrag ist trotzdem zulässig

Die Beldagte ist aber nicht unter Gleichheitsgesichtspunkien
verpflichtet, von der Heranziehung von Übernachtungsgästen
bzw. hier von der Klägerin alsSekundärverpflichteter abzuse
hen.

Det Senat weist dataufhin, dass hier nicht nur aus der Sicht
der Nutzungsberechtigten und ihrer Nutzungsmöglichkeiten,
sondern auchausder Perspektive der Gemeindebzw. ihresVer
waltungsaufwands geurteilt werden müsse.
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»Die in derSatzung desBeklagten enthaltene Beitragspflicht
ist daher einschränkend dahingehend auszulegen, dass diever
waltungspraktisch nicht erfassbaren Tagesgäste vom Kreis der
Beitragspflichrigen ausgenommen sind. Insofern gilt nichts
anderes, als wenn diese von vornherein nicht der normierten
Beitragspflicht unterlägen.

Art. 3 GG ist nicht verletzt, da aufgrund der spezifischen
Vollzugsfragen ein sachlicher Differenziert!ngsgrund vorliegt,
der eineVerletzung vonArt. 3 Abs. 1 GG ausschließt."

»Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in steuerrechtli
chen Entscheidungen die Möglichkeit anerkannt, dass ein in
der rechtlichen Gestaltung des ErhebungsVerfahrens angeleg
tes Vollzugsdefizit wegen Verletzung des Gleichheitssarzes nach
Art. 3 Abs. 1 GG zur Verfassungswidrigkeit der zu vollziehen
den Norm selbst führen kann. In den Veranrworcungsbereich
des Normgebers fallen tatsächlich ungleiche Belastungen je
doch nur dann, wenn sie auf strukturell gegenläufigen, auf
Ineffektivität angelegten Erhebungsregeln beruhen, aufgrund
derer der Abgabenanspruch weitgehend nicht durchgesetzt
werden kann.

Der Verwaltungsaufwand darf angesichts der spezifischen
Gegebenheiten des Beldagten und der bei ihm vorhandenen
Ressourcen verfassungsrechtlich zulässig berücksichtigt wer
den. Eine Beitragserhebung bei Tagesgästen würde angesichts
der Geringfügigkeit der Jahreskurabgabe zu einer unverhältnis
mäßigen Belastung der Gemeinde führen.«

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum
Steuerrechi, auf die sich der Senat beruft, ist anerkannt, dass
auch verwaltungstechnische Gründe einesachliche Differenzie
rung seihst bei vergleichbaren Sachverhalten i.S.d. Art. 3 CG
zulassen. Votaussetzung ist, dass bei einer G1eichbehandhing
erhebliche verwaltungstechnische Schwierigkeiten entstünden,
dienichtdurcheinfachere, dieBetroffenen weniger belastende
Regelungen behoben werden könnten.1

3. Der unterschiedliche Verwaltungsvollzug ist be
reits in der Satzung angelegt

»Nach derSatzungdesBeldagten beruht dieHeranziehung zum
Kurbeitrag letztlich aufzwei Säulen, den Übernachtungsgästen
einerseits und den Tagesgästen anderseits. Ein unterschiedli
cherVerwaltungsVollzug der beiden Gruppen ist bereits in der
Satzung selbst angelegt, während innerhalb der Gruppe der
Übernachtungsgäste der Vollzug unbestrittenermaßen gleich
mäßig erfolgt. Auch wenn dieHeranziehung derTagesgäste aus
den oben genannten Gründen ins Leere geht, bleibt diein der
Satzung vorgesehene Beitragspflicht det Übemachtungsgäste
rechtmäßigerweise bestehen. Esistnichts dafürersichtlich, dass
der Beklagte unter diesen Umständen von der Heranziehung
der Übernachtungsgäste hätte absehen müssen oder auch nur
wollen. ImVergleich zuTagesgästen haben Übernachtungsgäs
te umfassendere Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der ge
meindlichen Einrichtungen. Auch machen die Übernachtungs
gäste einennicht unerheblichen Anteil an der Gesamtzahl der
Gäste im Kurgebiet des Beklagten aus, wie sich aus den von
der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwal
tungsgerichtshofselbst vorgelegten Unterlagen ergibt.«

Der BayVGH weist auch daraufhin, dass von einem an
erkanntenKur-oder Erholungsort nicht erwartet werden kann,
die Kurabgabe von vornherein defizitär zu kalkulieren.

Trotz Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag verblieben
Defizite bei der Gemeinde, es seien, auch unter Berüclcsich-
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tigung der bloßen Teilptädikatisierung des Beklagten, daher
keine Anhaltspunkte für eine Übetdeckung zu Lasten der
Übernachtungsgäste ersichtlich.

In Anbettacht des Bagatcllcharakters des Kurbeitrags gel
te dies vorliegend auch, wenn eine Ethebung bei sämtlichen
Tagesgästen aus verwaltungspraktischen Gründen ausgeschlos
sen sei.

IV. Fazit

Durch die Entscheidung ist nunmehr klargestellt, dass Ge
meinden ohne abgrenzbarc bzw. ratsächlich abgegrenzte Kur
einrichtungen und -veranstaltungeil, dieaufgrund ihrer Infra
struktur, nichtzueinem zumutbaren Vollzug bei der Erhebung
des Kurbeitrags von Tagesgästen in der Lage sind, nicht zur
Erhebung eines Kurbeitrags vonTagesgästen verpflichtet sind.

Der BayVGH stellt wie auch andere Obergerichte2 darauf
ab, obTagesgäste mit vertretbarem Verwaltungsaufwand, zum
Beispiel beim Besuch einer Kureinrichtung oder-Veranstaltung,
erfasst werden können und sieht insofern eine einschränkende

Auslegung von deren Beitragspflicht alsgebotenan.
Hieraus folgt nicht, dass unter G1eichheitsgesichtspunkten

auch von Übernachtungsgästen kein Kurbeitrag erhoben wer
den dürfte.

Neue Vorschriften

Kurorte, die über Kureinriehtungen und -vetanstaltungen
verfügen, deren Inanspruchnahme einen Anknüpfungspunkt
für die Erhebung und Kontrolle des Kurbekrags bietet, sind
weiterhin zur Erhebung verpflichtet.

In aller Regel wird ein Kurort schon aufgrund der allgemei
nen AnerkennungsvorausSetzungen und der für die jeweilige
Artbezeiclinung speziellen Anforderungen (vgl. § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 i.Vm. §§ 3 bis 9 BayAnerkV) über Kureinrichtun
gen und -Veranstaltungen verfügen, deren Inanspruchnahme
einenAnknüpfungspunkt für dieErhebung und Kontrolle des
Kurbeitrags bietet.

Diese Entscheidung ist noch nicht rechtsktäftig, da Nicht
zulassungsbeschwerde erhobenwurde.

(bearbeitet von:

Beate SimmerUin,
Oberlandesanivältin,
Landesanwaltschafi Bayern, München)

Vgl. BVcrfG, Beschl. v. 15.11.1994- 1 BvR 1675/91 -juris, Rn.4;
BVerfG. Beschl. v. 08.10.1991 - 1 BvL 50/86-juris, Rn. 51.
Vgl. OVG Niedersachsen, Beschl. v. 10.06.2011 - 9 LA 122/10-juris,
Rn. 4; OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 26.11.2014- 1 K
14/11 -juris, Rn. 43.
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Neue Vorschriften im Überblick
Bund

Bundesgesetzblatt I (BGBl. I)

1. Hinweis auf den Beschluss des Bundesverfassungs
gerichts vom 20.07.2016 - 2 BvF 1/15
vom 21.08.2016, S. 2030

- Verlängerung der einstweiligen Anordnung um weitere
sechs Monate, damit die im Rahmen des Zensus 2011 er

hobenen Daten vorerst noch nicht gelöscht werden, um
Gemeindendie Möglichkeit zu geben,die ermittelten Ein
wohnerzahlen gerichtlich überprüfen zu lassen —

2. Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom
aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderun
gen des Rechts der erneuerbaren Energien (Erneuer-
bare-Energien-Gesetz - EEG 2016)
vom 18.10.2016, S. 2257
—Umstellung von der staatlichen Festlegimg der Vergü
tungshöhe desemeuerbaren StromsaufeinePreisermittlung
durchAussclireibungenab2017, um so dieZahlungen,die
die erneuerbaren Energien für den Betrieb ihrer Anlagen
benötigen, wettbewerblich zu ermitteln; bessere Steuerung
des Ausbaus undAbstimmung mitder Netzausbauplanung,
Verbesserung derPlanungssicherheit fürdieanderenAkteu
re der Stromwirrschaft —

KommP BY 1212016

Bayern

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.)

Verordnung zur Änderung der Bayerischen Anerken
nungsverordnung
vom 08.09.2016, S. 287

- Einführung einer Anerkennungsmöglichkeit für Orte mit
»Heiiquellenkurbetrieb, Heilstolienkurbetrieb, Peloid-Kurbe-
trieb« in Folge der Ergänzung der in Art. 7 Abs. 1 KAG ge
regelten Prädikate —

Ministerialblatt (AUMBI.)

1. Hilfsmaßnahmenfür die Hochwasserkatastrophe im
Mai/Juni 2016; Programm zur Wiederherstellungder
Infrastruktur in den Gemeinden des Landkreises Rot-
tat-lnn (Programm Wiederherstellung Infrastruktur
Hochwasser 2016 - PW1 2016)
vom 11.07.2016, S. 1632
- Richtlinien für die Förderung und Abwicklung der
Hilfsmaßnahmen (Fördergegenstand, Zuwendungsemp
fänger, Umfang und Art der Forderung, Antragsverfah-


